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Stadt Schmölln                                                           Schmölln, den 12.06.18  

           
- Stadtrat Schmölln   - 
-   Hauptausschuss                                                
                                                  Vorl.-Nr.: V 0190/2018 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2018 im   
      Vermögenshaushalt 
  - Einzeleinsatz je HHSt. von 5.000,00 € bis 25.000,00 €  
  (Kauf Laptops) 
 
Einreicher:  Kämmerei  
  

Beratungsfolge 7. Tagung Hauptausschuss am 
18.06.2018 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich / beschließend 
 

 
 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2018 im 
Vermögenshaushalt 
 
HHSt. 06400.93500 
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 
 
in Höhe von 6.900 € (In Worten sechstausendneunhundert Euro). 
 
Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus der  
 
HHSt. 90000.36100 
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
(konkret Investitionspauschale nach dem Gesetz zur Sicherung der kommunalen 
Haushalte). 
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Sachdarstellung: 
 
Aufgrund der wachsenden Herausforderungen im IT-Bereich erfolgte zum 01. Mai 2018 die  
personelle Verstärkung des EDV-Bereichs durch einen Administrator. Im Zuge der Einarbeitung 
wurde ein Konzept entwickelt, wie die EDV-Arbeit künftig effektiver gestaltet werden soll. Dafür 
ist die Schaffung der entsprechenden technischen Voraussetzungen unerlässlich. Als erster 
Schritt soll für jeden der drei EDV-Mitarbeiter ein Laptop zur Verfügung stehen, der über eine 
Dockingfunktion die Fehleranalyse direkt am betroffenen Arbeitsplatz ermöglicht.  
 
Weitere drei Laptops, die bereits seit 9 Jahren im Einsatz sind, sollen ersetzt werden. Hierbei 
handelt es sich um je einen Laptop für die Stadtratsarbeit, für den neu einzustellenden 
Auszubildenden und einen, der für wechselnde Zwecke innerhalb der Stadtverwaltung zur 
Verfügung steht (z. B. Praktikantenarbeitsplatz, Präsentationen). 
 
Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahme kann über zusätzlich ausgereichte Landesmittel, 
konkret der Investitionspauschale nach §§ 5 und 6 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der 
kommunalen Haushalte, erfolgen. 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
Biereigel 
Amtsleiterin Kämmerei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


